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Familien-, Kultur- und Sportausschuss Lahntal, 28.02.2024 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 21. Sitzung des Familien-, Kultur- und Sportausschusses 
am Donnerstag, 07.03.2024, 19:45 Uhr 

im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Lahntal, Oberdorfer Str. 1, 35094 Lahntal-Sterzhausen 
 

Die Sitzung zu TOP 2 findet gemeinsam mit dem Haupt- und Finanzausschuss und dem  
Bau-, Energie- und Umweltausschuss statt. 

 
Die Sitzung zu TOP 3 findet gemeinsam mit dem Haupt- und Finanzausschuss statt 

 
 

 
Tagesordnung 

öffentliche Sitzung 
1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 

2. Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" (VL-47/2024) 
 

3. Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3: 
Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde 
Lahntal 

(VL-2/2024) 

 

4. Verschiedenes  
 

 
 
 
Jeanette Imhof 
Ausschussvorsitzende 
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Familien-, Kultur- und Sportausschuss Lahntal, 08.03.2024 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 21. Sitzung des Familien-, Kultur- und Sportausschusses 
am Donnerstag, 07.03.2024, 20:00 Uhr bis 20:37 Uhr 

im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Lahntal, Oberdorfer Str. 1, 35094 Lahntal-Sterzhausen 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 

Imhof, Jeanette (SPD) 
 
Anwesend: 

Sauerwald, Mirja (BLL) 
Achenbach-Briel, Sandra (CDU) 
Jung, Hans (SPD) 
Reichert, Guido (GRÜNE) 
 
Entschuldigt fehlten: 

Lauer, Ortrud (SPD) 
Wolk, Beatrix (GRÜNE) 
 
Vom Gemeindevorstand waren anwesend: 
Laukel, Carsten (BLL) 
Meyer-Bairam, Claudia (SPD) 
Muth, Anneliese (SPD) 
Schneider, Horst (BLL) 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 

 
 
Gäste: 

Bürger der Gemeinde Lahntal 
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

2. Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" (VL-47/2024) 
 

3. Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3: 
Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde 
Lahntal 

(VL-2/2024) 

 

4. Verschiedenes  
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Sitzungsverlauf 
 
Die Sachdarstellung des jeweiligen Beschlusses ist im Gremienportal der Gemeinde Lahntal einsehbar. 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Ausschussvorsitzende Jeanette Imhof eröffnet die Sitzung des Familien-, Kultur- und Sportausschusses um 20:00 
Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
 

2. Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" VL-47/2024 
 

Der Familien-, Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, der beigefügten Absichtserklärung mit dem Land-
kreis Marburg-Biedenkopf zur Sicherung eines Grundstückes zur Errichtung eines neuen Schulstandortes i 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 
 
zurückgestellt  

 
 
 

3. Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3: 
Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde 
Lahntal 

VL-2/2024 

 

Der Familien-, Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die beigefügte Änderung der Gebührenordnung für die 
Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal. Die Gebührenordnung tritt ab dem 01.06.2024 in 
Kraft. Etwaige bereits geschlossene Mietverträge bleiben von der Änderung unberührt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0 
 
zurückgestellt x 

 
Der Beschluss wurde zurückgestellt, da es noch Fragen zu den Nutzungskosten gab und diese abschließend ge-
klärt werden müssen. Zudem wurde festgehalten, dass die Nutzung der Zapfanlage für Vereine kostenfrei ist. 
Dieser Passus wird in die Gebührenverordnung aufgenommen. 
 
 

4. Verschiedenes 
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Eine Online-Abstimmung für die Erweiterung des Otto-Ubelohde-Hauses steht an. Dazu sind Flyer in der Ge-
meinde erhältlich.  
Für die Vereinsvertreter in der Gemeinde Lahntal erfolgt zum 21.03.24 die Einladung zur Vorstellung des Standes 
zur Mehrfelderhalle 
Am 22.04.2024 erfolgt die Vorstellung zum „Move 35“ voraussichtlich in der Lahnfelshalle  
 
 
Für die Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 4 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den laufenden 
Nummern 1 bis 4 (in Worten: eins bis vier). 
 
 
 
 

Jeanette Imhof Sandra Achenbach-Briel 
Ausschussvorsitzende Ausschussmitglied & Schriftführerin 

 



Gemeinde Lahntal  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-47/2024  
- öffentlich - Datum: 21.02.2024 

 

Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 26.02.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Familien-, Kultur- und Sportausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Gemeindevertretung 13.03.2024 beschließend 

 
Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, der beigefügten Absichtserklärung mit dem 
Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Sicherung eines Grundstückes zur Errichtung eines neuen Schulstand-
ortes in Lahntal Sterzhausen zuzustimmen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Der Ortsteil Sterzhausen entwickelt sich durch die Ausweisung der aktuellen und sich in der Entwicklung 
befindlichen Baugebiete voraussichtlich zum größten Ortsteil der Gemeinde. Dies führte zwangsläufig zu 
erforderlichen Anpassungen an der Kindergarten- und Schulinfrastruktur. 
 
Die Wichtelhäuserschule in Sterzhausen entspricht in weiten Teilen nicht mehr der zukünftig erforderlichen 
Größe und den erforderlichen Standards einer Ganztagsbetreuung. Daher hat der Gemeindevorstand be-
reits im Jahr 2021 Verhandlungen mit dem Landkreis aufgenommen. Gemeinsam wurde nach neuen Stand-
orten gesucht. Mit der Fläche „Im Boden“ ist nun ein präferierter Standort gefunden worden. 
 
Die Entscheidung soll trotz der derzeitigen Liegenschaftsbewertung des Landkreises mit einer ersten Ab-
sichtserklärung fixiert und bekräftigt werden, um ein gemeinsames starkes Signal für den Schulstandort 
Sterzhausen zu setzen. 
 
Anlage(n): 

(1) 2024 02 21 Entwurf Absichtserklärung 
 
 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 



Gemeinde Lahntal  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-2/2024  
- öffentlich - Datum: 03.01.2024 

 

Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 26.02.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Familien-, Kultur- und Sportausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.05.2024 vorberatend 

Familien-, Kultur- und Sportausschuss 02.05.2024 vorberatend 

Gemeindevertretung 14.05.2024 beschließend 

 
Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3: 
Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die beigefügte Änderung der Gebührenordnung 
für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal. Die Gebührenordnung tritt ab dem 
01.06.2024 in Kraft. Etwaige bereits geschlossene Mietverträge bleiben von der Änderung unberührt. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 
Die Gebührenordnung für die Gemeindehäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal ist seit ca. 10 Jahren 
nicht mehr angepasst worden. 
 
Aufgrund u.a. von geänderten Rahmenbedingungen ist eine Anpassung erforderlich. Insbesondere die not-
wendigen laufenden Unterhaltungskosten und Energiekosten entsprechen nicht mehr den heutigen Gegeben-
heiten. Inhaltlich wurden im Wesentlichen die Paragraphen 1-5 abgeändert, um die Anwendung zu vereinfa-
chen sowie klarere Abgrenzung und fehlende satzungsrechtliche Grundlagen zu schaffen. 
 
Weitere wesentliche Änderung ist die Protokollierung bei Übergabe und Abnahme der Liegenschaften, um 
etwaige entstandene Schäden festzustellen und in Rechnung stellen zu können. Hinzukommt die Einführung 
einer Regelung für regelmäßige Nutzer, die sich am Mindestlohn orientiert. 

 
Anlage(n): 

(1) 73 - Gebührenordnung DGHS 
 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 
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Aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung der §§ 5, 9, 115 der Hessischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch  
Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) und der §§ 1, 2 und 10 des Gesetzes 
über Kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233) und in Ausführung der Benutzungsordnung hat die Gemein-
devertretung der Gemeinde Lahntal am XX.XX.XXXX folgende Gebührenordnung für die Ge-
meinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal beschlossen: 

§ 1 – Nutzerkreis und Gebührenpflicht 
 
Grundsätzlich stehen die Liegenschaften der Gemeinde Lahntal gemäß den Nutzungsbedin-
gungen der Gemeinde Lahntal, allen natürlichen und juristischen Personen zur Verfügung. Die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung am 30.03.2023 (VL-25/2023) 
beschlossen, dass bei der Vergabe freier Kapazitäten in den Liegenschaften der Gemeinde 
die Interessen der Vereine sowie der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lahntal vorrangig 
gegenüber externen Anfragen zu berücksichtigen sind. 

Die Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen und Festplätze der Gemeinde Lahntal ist 
grundsätzlich gebührenpflichtig. Die jeweiligen Hausordnungen sind zu beachten. 

A  Gemeinschaftseinrichtungen 
 
Der Mieter, nachfolgend auch Veranstalter, trägt die Verantwortung für die Liegenschaft und 
für die jeweilige Veranstaltung, auch über den jeweiligen Mietzeitraum hinaus, sofern Ereig-
nisse mit dieser Veranstaltung in Verbindung stehen. Die aktuell gültige Hausordnung in Ver-
bindung mit den weiteren Bedingungen des Mietvertrages sind verpflichtend durch den Ver-
anstalter einzuhalten. 

§ 2 – Nutzungspauschale / Energiepauschale 
 
Für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser bzw. gemeindlichen Liegenschaften werden 
mit dem Mieter/Veranstalter Nutzungspauschalen vereinbart, die in der nachfolgenden Ta-
belle aufgeführt sind. Hierüber ist ein Mietvertrag zu schließen. In den pauschalen Nutzungs-
entgelten ist die Übergabe/Abgabeprotokollierung enthalten, diese sind mit der Nutzungs-
pauschale abgegolten.  
 
Regelmäßige Nutzer, die nicht unter den begünstigten Personenkreis unter §5 fallen, entrich-
ten unabhängig der Nutzungspauschalen einen Stundensatz von 75% des jeweils aktuell gel-
tenden Mindestlohns. Die Energiepauschale entfällt in diesen Fällen. 
 
Zusätzlich zu den Nutzungspauschalen wird in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 31. März 
eines jeden Jahres ein Energieaufschlag erhoben. Für regelmäßige Stunden/Übungsstunden 
werden pauschale anteilige Energiekostenzuschüsse für die Nutzung der Liegenschaft ver-
einbart und entsprechend der reservierten Hallenzeiten einmal jährlich in Rechnung gestellt. 
 
Die Energiepauschale wird auch für den 5-Stunden-Tarif erhoben. Hierfür gilt die jeweilige 
Tagespauschale.  
 
Besonderheiten: 

• Für die Lahnfelshalle ist keine Wochenendpauschale verfügbar. Das Dorfgemein-
schaftshaus Sterzhausen (Haus am Wollenberg) kann nur für das gesamte Wochen-
ende gebucht werden. Zusätzlich fällt hier eine Endreinigungspauschale in Höhe von 
90,00€ an. 

https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2005+S.+206
https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2020+S.+1233
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§ 4 - Fälligkeit / Kaution 
 

Bei Inanspruchnahme einer Gemeindeliegenschaft sind die fälligen Beträge (Gebühren) un-
verzüglich auf das im Mietvertrag festgelegte Konto der Gemeinde zu überweisen. 
 
Die Kaution beträgt den doppelten Mietzins. Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, hiervon 
eine abweichende Kaution zu erheben. Wenn keine Einigung über die Höhe der Kaution zwi-
schen Veranstalter und der Gemeindeverwaltung erzielt werden kann, entscheidet der Ge-
meindevorstand.  
Die Vermietung kann in diesem Fall auch abgelehnt werden. 
 

§ 5 - Gebührenbefreiung 
 

Einen Anspruch auf eine Gebührenbefreiung hat nur der nachfolgend eingeschränkte Perso-
nenkreis und auch nur dann, wenn keine Gewinnerzielungsabsicht hinter der Anmietung der 
Liegenschaft besteht: 
 
1. Die Gemeinde Lahntal, einschließlich Gemeindebüchereien und der freiwilligen Feuer-

wehr 
2. Veranstaltungen der Gemeindevertretung und der darin enthaltenen Fraktionen, sofern 

diese keinen überörtlichen Charakter besitzen 
3. Gottesdienste der in Lahntal ansässigen Kirchengemeinden 
4. Der Verein Kinder sind unsere Zukunft e.V. Lahntal | Münchhausen, einschließlich der ge-

wählten Elternvertreter 
o Für Basare zur Unterstützung der Fördervereine wird die jeweilige Küchenpau-

schale in Rechnung gestellt.  
5. Der in Lahntal ansässigen Schulen, einschließlich deren gewählten Elternvertreter 

o Für Basare zur Unterstützung der Fördervereine wird die jeweilige Küchenpau-
schale in Rechnung gestellt.  

6. Übungsstunden und Versammlungen der im Vereinsverzeichnis der Gemeinde Lahntal 
eingetragenen Vereine inklusive der Jahreshauptversammlungen, sofern nicht andere 
durch die Versammlung benachteiligt werden und kein gewinnerzielender Zweck vorliegt. 

 
Mit einer Vorlauffrist von vier Wochen kann ein Antrag auf Gebührenbefreiung von Veranstal-
tungen die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-
cken dienen durch den Bürgermeister bewilligt werden. Hierüber ist der Gemeindevorstand 
in Kenntnis zu setzen. 
 

Weitere Gebührenbefreiungen können nur auf Antrag mit einer Vorlauffrist von sechs Wo-
chen durch Gemeindevorstandsbeschluss bewilligt werden. Es besteht grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Gebührenbefreiung. 
.
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Gemeinschaftseinrichtung Raum Wochenendpauschale Tagespauschale <5 Stunden Küche  

Goßfelden 
     

Lahnfelshalle Halle  200,00€ 100,00€ 50,00€ 
 

Saal 250,00€ 125,00€ 75,00€  

Kultur und Gemeinschaftszentrum  Café  40,00€ 20,00€  

Sarnau 
 

    

DGH-Sarnau Gem.-Raum 250,00€ 75,00€ 38,00€ 50,00€ 
 

FW-Raum  60,00€ 30,00€  

Göttingen 
 

    

DGH-Göttingen 
 

250,00€ 80,00€ 40,00€ 50,00€ 

Sterzhausen 
 

    

DGH – Haus am Wollenberg Großer Saal 300,00€   50,00€ 

Kraft´s Hof Café 75,00 € 30,00 € 15,00 €   

 Workshop-Raum (1.OG) 3,00 €/Stunde 

Caldern 
 

    

DGH-Caldern Saal 400,00€ 150,00€   

 
Kl. Saal  60,00€   

 
Café  40,00€   

Kernbach 
 

    

DGH-Kernbach 
 

100,00€ 50,00€   

Brungershausen 
     

Bürgerraum Bürgerraum 30,00€ 15,00€ 
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Gemeinschaftseinrichtung - Energiepauschale Raum Wochenendpauschale Tagespauschale 

Goßfelden 
   

Lahnfelshalle Halle 100,00€ 50,00€ 
 

Saal 50,00€ 25,00€ 

Kultur und Gemeinschaftszentrum Café 20,00 10,00€ 

Sarnau 
 

  

DGH-Sarnau Gem.-Raum 40,00€ 20,00€ 
 

FW-Raum  10,00€ 

Göttingen 
 

  

DGH-Göttingen 
 

30,00€ 15,00 

Sterzhausen 
 

  

DGH – Haus am Wollenberg Großer Saal 50,00€ 25,00€ 

Kraft´s Hof Café 2,00€/Stunde 

 Workshop-Raum (1. OG) 2,00€/Stunde 

Caldern 
 

  

DGH-Caldern Saal 50,00€ 25,00€ 
 

Kl. Saal 20,00€ 10,00€ 
 

Café 20,00€ 10,00€ 

Kernbach 
 

  

DGH-Kernbach 
 

30,00€ 15,00€ 

Brungershausen 
   

Bürgerraum Bürgerraum 20,00€ 10,00€ 
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B  Festplätze 

§ 6 - Nutzungspauschale 
 
Für die Benutzung der Festplätze der Gemeinde Lahntal ist folgende Nutzungspauschale zu 
zahlen: 
 

Gemeinschaftsein-

richtung 

 

Festplatz Goßfelden 500,00€ 

Festplatz Sterzhausen 500,00€ 

Festplatz Caldern 500,00€ 

Festplatz Sarnau 500,00€ 

Festplatz Göttingen 200,00€ 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal kann auf Antrag auf die Zahlung einer Nut-
zungspauschale verzichten, wenn das Fest insbesondere sportlichen oder kulturellen Zwe-
cken dient und der Veranstalter ein im Vereinsverzeichnis der Gemeinde Lahntal eingetrage-

nen Verein ist. 
 
Für Verkaufsveranstaltungen, Werbeveranstaltungen und Messen ist eine Gebührenbefrei-
ung unzulässig. 
 
Der Energieverbrauch ist separat nach tatsächlichem Verbrauch abzurechnen. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal kann die Kaution für die Festplätze frei bestim-
men. Als Richtwert gelten die in §4 genannten Größenordnungen. 

C  Allgemeines 

§ 8 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.XX.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Ge-
meinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal vom 01.05.2104 sowie deren Än-
derungen außer Kraft. 
 
Ausfertigung: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
Lahntal, den XX.XX.XXXX 

 
Der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Lahntal 
 
  



 

7.3 Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal 01.01.2024 
Seite 8 

Carsten Laukel   Siegel 
Bürgermeister    

Erläuterungen der wesentlichen Änderungen zum 01.05.2014 

 

Die Gebührenordnung für die Gemeindehäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal ist nun-
mehr seit ca. 10 Jahren nicht mehr angepasst worden. Die Einleitungsformel (Präambel) 
wurde den aktuellen Gesetzeslage angepasst. 
Insbesondere die notwendigen laufenden Unterhaltungskosten und Energiekosten entspre-

chen nicht mehr den heutigen Gegebenheiten und machen Anpassungen erforderlich. Im We-
sentlichen wurden die Paragraphen 1-5 abgeändert, um die Anwendung zu vereinfachen und 
klarere Abgrenzung vorzunehmen.  

Eine weitere wesentliche Änderung ist die Protokollierung bei Übergabe und Abnahme der 
Liegenschaften um etwaige entstandene Schäden festzustellen und in Rechnung zu stellen. 
Die Preisentwicklung wurde nur anteilig berücksichtigt. 

Weiterhin wurde ein bisher nicht festgelegter Bereich, mit gewerblichen regelmäßigen Nut-
zern, und definiert. 

 

Gebührenübersicht alt: 

 

 

 

 


	Dokumente
	Bekanntmachung 07.03.2024 Familien-, Kultur- und Sportausschuss  (exportiert: 28.02.2024)
	Öffentliche Niederschrift 07.03.2024 Familien-, Kultur- und Sportausschuss  (exportiert: 20.03.2024)

	Tagesordnungspunkte
	I. öffentliche Sitzung
	2. Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" VL-47/2024
	Beschlussvorlage VL-47/2024 - Letter of Intent "Schulstandort Sterzhausen" (exportiert: 22.02.2024)

	3. Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3:
Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal VL-2/2024
	Beschlussvorlage VL-2/2024 - Änderung/Anpassung der Gebührenordnung 7.3:Gebührenordnung für die Gemeinschaftshäuser und Festplätze der Gemeinde Lahntal (exportiert: 22.02.2024)
	73 - Gebührenordnung DGHS (exportiert: 22.02.2024)





